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Mit Ausnahme der Menschen, 

die Sie lieben, ist das Wertvoll-

ste, das Sie haben, Ihr Wissen. 

Und das Wissen Ihrer Mitar-

beiter. Damit es bestmöglich 

wirken kann, muss es gema-

nagt werden. Mit dem richtigen 

Wissensmanagement können 

die Produktion erfolgsrelevanten 

Wissens im Unternehmen und 

der Umgang damit zur Blüte 

gebracht werden. Zugleich  

werden die Möglichkeiten deut-

lich verbessert, es zu schützen 

und damit das unternehmensei-

gene intellektuelle Kapital und 

Eigentum zu maximieren. Das 

könnte sich lohnen – bis hin zur 

Unternehmensfinanzierung.

Das Wissen ist 
das Wertvollste  

– und muss gemanagt werden
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Wissen ist gerade für Franchisesysteme ein  

wesentlicher Bestandteil des werthaltigen Un-

ternehmensvermögens. Es kommt dort in man-

nigfaltiger Form vor: Als Produktwissen, Markt - 

kenntnis, Kenntnis über wesentliche Stakehol-

der, market-approach-Wissen, Vertriebswissen, 

Prozesswissen, Risikowissen, Wissen aus Erfah-

rungen unterschiedlichster Art. Wird solch wert-

volles Wissen optimal genutzt, zuvor aber seine 

Entstehung und Entwicklung wirksam unter-

stützt, seine Sicherung gewährleistet und der 

Zugriff auf Wissen effizient organisiert, fördert 

das die Wettbewerbsstärke des gesamten Fran-

chisesystems und vermehrt seinen Unterneh-

menswert zugunsten aller Beteiligten.

Der Transfer solchen Wissens vom Systemgeber 

zum Systemnehmer ist integrierender Bestand-

teil des Franchising: Das Überlassen von Know-

how ist unabdingbare Voraussetzung für die 

Qualifikation einer Kooperationsvereinbarung 

als Franchisevertrag.

FRAnCHISInG IST  
WISSEnSInTEnSIv 
Wissen ist nicht erst seit der Entwicklung unse-

res Gemeinwesens zur Wissensgesellschaft und 

der Wirtschaft zur Wissensökonomie die we-

sentliche „Ressource für Zukunft“. Franchising 

ist wissensintensiv: Es besteht im Wesentlichen 

darin, das besondere Wissen anzureichern und 

umzusetzen, das das jeweilige Franchisesystem 

ausmacht. Es liegt von daher auf der Hand, dass 

es vorteilhaft und für Franchisesysteme alterna-

tivlos ist, ihr Wissen und wissensbezogene Pro-

zesse zu managen.

Da das Wesen des Franchising überdies in dem 

Sinn schutzrechtsorientiert ist, dass durch Er-

werb von Schutzrechten und Know-how-Schutz 

eine möglichst hohe Barriere sowohl gegen un-

gewollten Abfluss, als auch gegen Missbrauch 

wettbewerbsrelevanten Wissens errichtet wer-

den muss, hat das Wissensmanagement in Fran-

chisesystemen zusätzlich speziell schutzorien-

tiert zu sein.

Diese Schutzorientierung wird in meinem Auf-

satz „IP-Management in Franchisesystemen“ (IP 

= Intellectual Property Management) fokussiert, 

der im „Jahrbuch Franchising“ 2010 veröffent-

licht wurde. Dieser umfassenderen Thematik 

liegt der Umstand zugrunde, dass dem geistigen 

Eigentum in Franchisesystemen eine zentrale 

Rolle zukommt, vor allem in Form von Marken 

und Know-how. Aber auch technische Schutz-

rechte (Patente und Gebrauchsmuster) sind bis-

weilen von entscheidender Bedeutung für Fran-

chisesysteme oder können es zumindest sein. 

Das Management von unternehmerisch rele-

vantem Wissen ist eine zentrale Disziplin des IP-

Managements – war es immer und ist es erst 

recht in Zeiten der Wissensgesellschaft und Wis-

sensökonomie.

PROzESSE unD zIELE DES 
SCHuTzORIEnTIERTEn WISSEnS-
MAnAGEMEnTS

 > Wettbewerbsrelevantes, erfolgskritisches Wis-

sen aufbauen, das (auch) die Schützbarkeit  

des Unternehmens fördert und dazu bei - 

trägt, Schutzrechte oder schutzrechtsähnli-

che Rechtspositionen zu erwerben.

 > Wissensaustauschkultur im (Gesamt-)Unter-

nehmen herstellen oder verbessern.

 > Auch eine Kultur des Wissensaustauschs mit 

Stakeholdern (insbesondere Lieferanten und 

Franchisees).

 > Wettbewerbsrelevantes, erfolgskritisches Wis-

sen speichern, dokumentieren und sichern für 

geregelte Weitergabe und Nutzung.

 > Wahrnehmung und Implementierung von 

Know-how-Schutz im Unternehmen als Aufga-

be des Wissensmanagements verankern.

 > Verhängnisvolle Wissensdefizite systematisch 

vermeiden bzw. beseitigen.

 > Unkontrollierte Wissensabflüsse verhindern.

Werden diese sieben wesentlichen Ziele des 

schutzorientierten Wissensmanagements er-

reicht, entsteht erheblicher unternehmerischer 

Nutzen. Gegenüber den Mitbewerbern wird da-

mit ein bedeutsamer Wissensvorsprung erzielt. 

Wissen wird so systematisch vermehrt. Es wird 

zugleich unternehmensintern planmäßig ver-

fügbar gemacht, so dass es sich ungehinderter 

weiterentfalten kann. Das Unternehmen entwi-

ckelt Sicherheit im Umgang mit Wissen und sei-

ner Bewahrung. Letztlich entsteht eine neue Ba-

sis für die Finanzierung von Franchisesystemen 

„mittels immaterieller Bilanz“.

KLIMA DER BEGEISTERunG FüR 
WISSEnSPARTIzIPATIOn
Jedes Wissensmanagement, das gelingen und 

Nutzen bringen soll, muss im Unternehmen an 

günstigen Gegebenheiten anknüpfen können. 

Es muss ein Klima des „wir“ herrschen und nicht 

des „ich“. An die Stelle der Angst, sein eigenes 

Wissen zu offenbaren, das Kollegen oder Vorge-

setzte „an Land ziehen“ und als ihr eigenes Wis-

sen ausgeben könnten, sollte der Wunsch der 

Mitarbeiter treten, an einer blühenden Wissens-

produktion im Unternehmen produktiv teilha-

ben zu können und diese – ohne jede Selbstver-

leugnung – nach eigenen Kräften zu fördern.

Es sollte nicht geschehen, dass Mitarbeiter im 

Unternehmen bedeutendes Wissen oder gar Er-

findungen zurückhalten, sozusagen als „Trumpf 

im Ärmel“, den sie in dem Augenblick ziehen, 

der ihnen die besten Vorteile verspricht, und 

also ohne Rücksicht auf die Belange des Unter-
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nehmens. Denn alle Mitarbeiter sollten erken-

nen, dass ihr Wert für das Unternehmen nicht so 

sehr darin besteht, einmal eine – womöglich 

wertvolle – Idee gehabt zu haben, sondern in der 

Fähigkeit, derartige Ideen hervorzubringen. Die-

se auf Wiederholung abzielende Fähigkeit wird 

gerade durch die Offenbarung der Idee für die 

Unternehmensführung erkennbar und unter 

Beweis gestellt. Und sie bleibt erhalten, auch 

wenn der „Trumpf aus dem Ärmel“ ist.

Die Unternehmensführung ist somit gut beraten 

darüber nachzudenken, welche Maßnahmen er-

griffen werden können, um im Unternehmen 

ein solches Klima der Begeisterung für Wissens-

partizipation zu begründen, das Ängste abbaut,  

Engagement fördert und die Wissensproduktion 

und den Umgang mit Wissen im Unternehmen 

zu einer Blüte führt. In Franchisesystemen  

betrifft das nicht nur das Unternehmen des 

Franchisegebers – das allerdings im besonderen 

Maße –, sondern das „Gesamtunternehmen 

Franchisesystem“. Wenn solche Vorausset-

zungen geschaffen sind, können die Möglichkei-

ten und Mittel eines schutzorientierten Wissens-

managements wirkungsvoll „greifen“, von denen 

hier die Rede ist.

FORTSCHRITTSORIEnTIERTES  
WISSEn SCHüTzEn
Im Zentrum des Franchising als Vertriebsform 

stehen zumeist Dienstleistungen und nichttech-

nische Produkte. Gleichwohl finden bei einem 

keineswegs zu vernachlässigenden Anteil von 

Franchisesystemen technisch-mechanische Ge-

rätschaften Verwendung oder werden bestimm-

te Verfahren angewendet, die grundsätzlich Ge-

genstand der sog. technischen Schutzrechte 

sind oder sein können (Patente und Gebrauchs-

muster). In ihnen verkörpert sich unternehme-

risch relevantes Wissen, das einer stetigen Wei-

terentwicklung unterliegt.

Kenntnisfortschritte werden insoweit wohl in 

erster Linie beim Franchisegeber entstehen, 

etwa im Rahmen von F&E-Anstrengungen zur 

Fortentwicklung von Maschinen, Gerätschaften 

und Prozessen. Aber es ist keineswegs ausge-

schlossen, dass bedeutsame Ideen in Bezug dar-

auf gerade auch in den Unternehmen der Fran-

chisenehmer geboren werden, die derartige 

Gegenstände und Prozesse tagtäglich anwenden 

und dabei im besonderen Maß Erfahrungen 

sammeln.

Soweit derartiges, fortschrittsorientiertes Wis-

sen entsteht, liegt es im Interesse beider Partner 

von Franchiseverträgen, dass es bestmöglich ge-

nutzt wird und entstehende Erfindungen wirk-

sam geschützt werden.

MITARBEITER WERDEn  
MIT-ERFInDER
Technisch orientierte Unternehmen betreiben 

regelmäßig Forschungs- und Entwicklungsar-

beiten, um ihre Produkte weiterzuentwickeln 

oder neue marktgängige Erzeugnisse hervorzu-

bringen. Ein Ziel solcher Anstrengungen ist es 

auch, für dabei entstehende Erfindungen ent-

sprechenden Rechtsschutz in Form von Paten-

ten oder Gebrauchsmustern zu erwerben.

Mitarbeiter, die bei der Entstehung von Erfin-

dungen im Sinne des Patent- und Arbeitneh-

mererfinderrechts mitwirken, können dadurch 

Mit-Erfinder werden. Dafür genügt es, dass der 

jeweilige Mitarbeiter einen schöpferischen Bei-

trag zu der Erfindung leistet. Alsdann sind auf 

alle beteiligten Miterfinder die Vorschriften des 

Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbNErfG) an-

zuwenden.

Darin liegt eine große Chance. Denn dessen Ge-

setzesvorschriften und die des Patentgesetzes 

(PatG) sehen nicht nur die Anerkennung der Er-

findereigenschaft nach außen durch ausdrückli-

che Benennung der Miterfinder in Patentanmel-

dung und -register vor, sondern auch eine 

adäquate Vergütung nach Maßgabe des 

ArbNErfG. Damit werden die personalpolitisch 

wichtigen Motivatoren der Belohnung durch 

Statusförderung und pekuniäre Besserstellung 

aufgerufen.

Jeder, der an einem betrieblichen Vorgang betei-

ligt ist, welcher zu einem Patent, einem Ge-

brauchsmuster oder auch nur einem wichtigen 

und technischen Verbesserungsvorschlag füh-

ren kann, hat damit ein gewichtiges Motiv, sei-

nen persönlichen Beitrag zum technischen Fort-

schritt sichtbar werden und berücksichtigen zu 

lassen.

„DATEn-FREEzE“ BRInGT  
SICHERHEIT
Das kann durch geeignete Mittel des Wissens-

managements sichergestellt werden, z. B. durch 

den Einsatz einer geeigneten Wissensmanage-

ment-Software, die u. a. die Erfassung, die Spei-

cherung und Dokumentierung von Wissen im 

Intranet des Unternehmens steuert und den Zu-

gang dazu organisiert. Hierbei ist es allerdings 

unverzichtbar, dass der jeweilige Mitarbeiter das 

von ihm geschaffene oder kreativ erweiterte 

Wissen nicht nur inhaltlich abspeichert, son-

dern der Intranet-Server die Eingabe auch mit 

Datum und Uhrzeit versieht.

Dabei muss die Wissensmanagement-Software 

gewährleisten, dass die eingegebenen Daten ein-

schließlich der Tages- und Uhrzeitangabe nach 

Abschluss der Eingabe nicht mehr verändert wer-

den können (sog. „Daten-Freeze“), auch nicht 

durch den eingebenden Mitarbeiter. Denn nur so 

ist beweisbar, wer welches Wissen zu welchem 

Zeitpunkt gehabt und erfasst hat. Und nur unter 

der Voraussetzung, dass ihre Eingabe „betonfest“ 

dokumentiert wird, werden Mitarbeiter bereit 

sein, einem Intranet ihr Wissen anzuvertrauen 

und unternehmensintern zu veröffentlichen.

Ein solches „Daten-Freeze“ wird gegenwärtig 

von Anbietern von Wissensmanagement-Soft-

ware noch nicht standardmäßig angeboten, 

wohl aber bisweilen optional.

Auf diese Weise kann ein erfasster und gut doku-

mentierter Wissenstand im Unternehmen ent-

stehen und gemanagt werden. Hierauf können 

Weiterentwicklungen des Wissens aufbauen, ge-

rade auch durch den ursprünglichen Eingeber, 

der in der Zwischenzeit Gelegenheit gehabt ha-

ben wird, sein Wissen mit anderen Mitarbeitern 

des Unternehmens zu diskutieren und wachsen 

zu lassen.

Unterstützt werden derartige Vorgänge durch ein 

hochstehendes Kreativitäts- und Innovations-

management im Unternehmen, durch Motiva-

tions- oder Anreizsysteme, um die Generierung 

und den Austausch von Wissen zu stimulieren 

und zu fördern. Weitere Maßnahmen, deren Dar-

stellung den hier zur Verfügung stehenden Raum 

sprengen würde, bieten sich an.
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FRAnCHISEGEBER AM nEuWISSEn 
BETEILIGEn
Keineswegs ist ausgeschlossen, dass bei einer 

intensiven Nutzung von Gerätschaften, die der 

Franchisegeber dem Franchisenehmer zur Ver-

fügung stellt oder die der Franchisenehmer in 

Ausübung des Franchisegeschäfts einsetzt, im 

Unternehmen des Franchisenehmers in Bezug 

hierauf relevantes Wissen geschaffen wird. So-

weit hierauf die Paragrafen des PatG und 

ArbNErfG anzuwenden sind, profitieren davon 

der Mitarbeiter des Franchisenehmers und der 

Franchisenehmer selbst, nicht jedoch der Fran-

chisegeber, der womöglich von dem für das ge-

samte Franchisesystem und alle seine Glieder 

wichtigen neuen Wissen noch nicht einmal 

Kenntnis erhält.

Für diese Situation erscheint es als sinnvoll oder 

gar unbedingt erforderlich, vertragliche Rege-

lungen dafür vorzusehen, dass der betreffende 

Franchisenehmer seinerseits in seinem Unter-

nehmen ein adäquates Wissensmanagement 

betreibt. Es sollte gesichert werden, dass auch 

der Franchisegeber an der wirtschaftlichen Be-

deutung des Neuwissens beteiligt wird, welches 

beim Franchisenehmer entwickelt wird bzw. 

entsteht.

Im Ergebnis könnte das darauf hinauslaufen, 

dass in Bezug auf das Wissensmanagement das 

gesamte Franchisesystem als ein insoweit ein-

heitliches Unternehmen strukturiert wird. Die 

dadurch entstehenden Vorteile bewirken ggf. 

eine deutliche Verbesserung sowohl der Leis-

tungen des Franchisesystems und seiner Sub-

strukturen als auch des Zusammenhalts des  

Systems und der nachhaltigen Einbindung qua-

lifizierter Franchisenehmer.

KnOW-HOW-SCHuTz IST LEBEnS-
nOTWEnDIG 
Jedes Unternehmen hat Wissen in Form firmen-

internen Know-hows, das sowohl geschäftsmo-

dell- als auch wertschöpfungsrelevant ist. Dies 

gilt bekanntlich in besonderem Maße für Fran-

chisesysteme und ihnen angehörende Unterneh-

men. Für sie ist Know-how-Schutz lebensnot-

wendig. Speziell hierauf muss das Wissens - 

management in Franchisesystemen seinen Blick 

richten.

Das gilt sowohl für Know-how, für das selbst 

kein Sonderrechtsschutz etwa nach PatG, Ge-

brauchsmustergesetz oder Designgesetz erlangt 

werden kann, als auch für das überaus wichtige 

vorbereitende und begleitende Wissen in Unter-

nehmen, deren Mitarbeiter patentschutzfähige 

Arbeitsergebnisse schaffen.

Für alle diese Fälle bietet es sich an, in Erwägung 

zu ziehen, dass auf das Schaffen neuen Wissens 

ähnliche rechtliche Regelungen (vertraglicher 

Art) Anwendung finden, die den Paragrafen des 

ArbNErfG entsprechen. Wird die konsequente 

Anwendung solcher Regelungen in den Unter-

nehmen kombiniert und koordiniert mit einem 

qualifizierten Wissensmanagement in Franchi-

sesystemen, können alle ihnen angehörenden 

Unternehmen und die in ihnen mitarbeitenden 

Arbeitnehmer davon spürbar profitieren.

DIE „IMMATERIELLE BILAnz“
Ein qualifiziertes Wissensmanagement kann es 

Franchisesystemen und den angeschlossenen 

Unternehmen u. U. wesentlich erleichtern, ihre 

Finanzierung durch Dritte zu sichern.

Ihnen ist zu empfehlen, eine „immaterielle  

Bilanz“ zu erstellen, in der die immateriellen 

Werte und Ressourcen des jeweiligen Unterneh-

mens eingestellt sind, wie Marken und andere 

Schutzrechte. Im Falle eines qualifizierten Wis-

sensmanagements sind auch dessen Merkmale 

und Funktionen in diese Bilanz einzustellen. So-

weit das gemanagte Wissen wettbewerbsrele-

vant und erfolgskritisch ist und zusätzlich wirk-

samen rechtlichen Schutz genießt und überdies 

in einer Weise gemanagt wird, dass es die Wett-

bewerbsstärke des Unternehmens und seinen 

Wert bedeutsam mehrt, wird es finanzierende 

und/oder beteiligungswillige Stakeholder ge-

neigt machen, das Franchisesystem zu unter-

stützen.

OPTIMIEREn unD ABSICHERn
Ein schutzrechtsorientiertes Wissensmanage-

ment in Franchisesystemen ist vorteilhaft und 

tut von daher not. Es kann aufbauen auf zahlrei-

chen greifbaren Veröffentlichungen zum Wis-

sensmanagement. Darüber hinaus ist die Brücke 

zum IP-Management zu schlagen. Auch hierzu 

werden Veröffentlichungen und Seminare ange-

boten. 

Entscheidend ist, das zweidimensionale Ziel an-

zustreben und zu erreichen: Das Wissensma-

nagement in Franchisesystemen zu optimieren 

und die dabei ablaufenden Prozesse und gene-

rierten Resultate bestmöglich rechtlich abzusi-

chern.
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